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Satz un für den Verein Frei B ruckbe r

§t
Name, 5itz, Geschäftsjahr, Gründung

( 1) Der Verein führt den Namen 'rFreir,:iIliqe Feueruehr Bruckberg 8.V.

Er so11 in das Uereinsreqister eingetrag:n uerden.
(Z) Der Verein hat seinen Sitz in Bruckberg
(l) Geschäftsjahr des Uereins ist das Halenderjahr.
( 4) Der Uerein ulurde am 18.09.'1BgB gegründet.

§z
Uereinszueck

(1) Zueck des Vereins ist die Unterstützung der Freitrilllgen Feueruehr

Bruckberg, insbesondere dureh die LJerbung r-rrfld das 5te11en vEn Einsatz-
kräften. Dabei verfolqt er ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnÜtzige

Zr,recke im Sinn der §§ 51 his 6B der Abgabenordnung.
(» Der Verein ist selbstlos tätig; Er verfolgt nicht in erster Linie
eigenr,rirtschaftliche Zuecke. MitteI des Uereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Ztiecke verb:endet uerden. Die Mitqlieder erhalten keine

Ge6innanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitqlied auch keine sonstiqen
Zuwendunqen aus'Vereinsmitteln. Es darf keine Person durch Uerrrraltungs-

ausqaben, die den Zuecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhäItnis-
mäßiq hohe Uergütungen begünstigt t,:erden.
(3) Die Uereinsämter sind Ehrenämter.

§:
fvlitglieder

( 1) Mitglieder des Vereins können sein:
1. Feueru:ehrdienstleistende (aktive Mitqlieder)
2. ehemalige Feueru:ehrdienstleistende (Passive Mitqlieder),
3. fördernde Mitglieder,
4. Ehrenmitglieder.
(» Zu den aktiven Mitgliedern zählen auch die Feueru:ehranuärter.
Personen, die aus dem aktiven Feueru:ehrdienst ausscheiden, tderden

passive .MitqIieder, bJenn sie nicht aus dem Verein austreten. Fördernde

l,litglieder unterstützen den Uerein insbesandere durch besondere finan-
zielIe Beiträge oder besondere Dienstleistunqen. Zu Ehrenmitgliedern
können Personen ernannt uerden, die sich aIs Feueru:ehrdienstleistende
oder auf sonstiqe trJeise um das Feueruehruresen besondere Verdienste
eruorben haben.
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§4
Eru:erb der Mitgliedschaft

( 1) Mitglied des Vereins kann jede Person t''lerden' die das 14'

LebensjahlVollendethat.SiesollihrentrjohnsitzLnBruckbergund
ReckersdorlhabenundfürdenFeueruehrdienstgeeignetsei.n.
(» Der Antrag zur Aufnahme in den Uerein ist schrifttich beim

Vorstand einzureichen' Minderjährige müssen die Zustimmunq ihrer

( ihres) gesetzlichen Uertreter( s) nachu:eisen'

(])überdieAufnahmeentscheidetderUorstand.ElistnichtVer-
pflichtet, etuaige Ablehnungsgründe anzugeben'

(4)DieErnennungzumEhrenmitgliederfolgtaufUorschlagdes
UorstandsdurchdieMitgliedelversammlungmitMehrheitsbesehluß
der erschienenen und abstimmemden Mitglieder'

\
§5

Beendigung der Mitgliedschaft
( 1) Die Mitqliedschaft endet

1. mit dem Tod des Mitqlieds'
2. durch Austritt,
3. durch streichung vBn der Mitgliederliste'

4. durch Ausschluß _ J-- ,aae*
(»DerAustrittistdannt,:irksam,uenneldemUorstandqegenüber
schriftlich erklärt uorden ist'

(])EinMitqliedkanndurchBeschlußdesVorstandsvEnderMitglieder-
IistegestrichenbJerden,UEnnestrotzzueimaligerMahnungmitder
ErfülIung seiner Beitragspflicht im Rückstand ist' Dle Streichung

darferstbeschlossenuerden,UennseitderAbsendungdeszu:eiten
Flahnschreibens drei Monate verstrichen sind' Dem Mitglied ist die

Streichung schriftlich mitzuteilen'
(4)EinMitgliedkann'bJennesgEgendieUereinsintelessengröb1ich
verstoßenhat'durchBeschluBdesVorstandsausdemUereinausge-
schlossen uetden' Uor der Entscheidung 1st dem Betroffenen unter

setzung einer angemessenen Frist Gelegenhei I zu geben, sich schtift-

liehnderpelsönlichgegenüberdemVorstandzurechtfertigen.
Dem Betroffenen ist der Ausschluß schriftlich mitzuteilen' Gegen den

AusschlußstehtihmdasRechtderBerufungandieMitqliedelVer-
sammlungZlJoDieEerufungmuBinnerhalbeinerFristvoneinemMonat
abZugangdesAusschlußbeschlussesbeimUorstandeinqelegtsein.
rst dle Berufunq rechtzeitig eingeregt, hat der vorstand sie der

nächstenMitqliedelversammlungzuTEntscheidungV0Izulegen.
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Geschieht das nicht, qilt der AusschluBbeschluß a1s nieht erlassPIlr

§5
Miteliedsbeiträge

VondenMitgliedernr.,'rtrdeinJahresbeitraqerhoben'
dieMitgliedelvelsammlungfestsetzt.Ehrenmitqlieder
BeitragsPflicht befreit'

dessen
s ind

Höhe

von de r

[lrg ane

0rgane des Vereins sind der

§B
Vorstand \

(1)DerUorstandbestehtausfolgendenVereinsmitgliedern
1. dem Vorsitzenden,
Z. dem stellvertretenden Uorsitzenden'

3. dem Schriftführert
4. dem Hassenulart, .'

5.dieHommandantenderFreiuilligenFeuerueht,sor,.leitsie
angehörenundnichtineineFunktiongemäBNummernlbis4
ue rden.
6. 4 Beisitzer

§7
des Uereins
Vorstand und die MitgliedexversammluflQ'

q- 
')

L,r

dem Verein
g eu:ä h 1t

(» Die unter Absatz 1, Nr'1 bis 4 und

glieder uerden von der Mitgliederver§a
Der Vorsitzende ist in geheimer Abstim

mitglieder bleiben auch nach dem AbIau

r,.rahI im Amt. Bei eventuell erforderlic
der Amtszeit bis zu den Neuuahlen der

( 1)

die
Er

6 genannten Vorstandsmit-
mmlung auf sechs Jahre ger.,rähIt'

munq zu ttähIen. Die Vorstands-

rf ihrer Amts zeil" bis zur Neu-

hen Nachuahlen uird die Dauer

qesamten Uorstandschaft fest-

gelegt,
(3) Außer durch Tod erlischt das Amt eines vorstandsmitgliedes mit

dem Ausschruß aus dem verein, durch Amtsenthebung und Rücktritt'

Die Mitqliederversammlung kann jederzeit den gesamten vorstand oder

einzelne seiner Mitglieder ihres Amtes entheben' Die uorstandsmit-

glieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erkläIEi-l'

§e
Zuständigkeit des Vorstands

DerVorstandistfüralleAngeleqenheitendesVereinszuständig,
nicht durch diese satzung anderen' vereinsolganen vorbehalten sind'

hat vor allem folgende Aufgaben:
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..VorbereitungderFiltgliedelversammlungenundAufstellungder
Tagesordnung. -----1 .,-a

2. Einbe"ui,nq"der Mitqliederve.rsuTTlunq'
3. Uo1I.";' ;;; BescnIü;;e der Mitgliederversammlungr
4. Vertlalirng des Uereinsvermögenst
5. Erst*Ii;;ü des Jahres- und Hassenberichts'
6. BeschluBfassung üner AuFnanme, Streichung und Ausschluß von

7. X:::il:äi:3ll:E=l[;" Ehrunsen und vorschräse rür fhrenmitsried-
schaften.

(»DerUorsitzendeundderstellvertretendeVorsitzendevertreten
den verein gerichtlich und außelgeItichtlich gem' § 26 BGB' Jeder

von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. rm Innenverhältnis ver-

trittderstv.UtrrsitzendenUldann'LJennderVersitzendeverhindertist.
Rechtsgeschäfte mit einem Betrag vBn über DM 25D'- sind für den uerein

nur dann verbindlich, urenn der GesamtvtrIstand (§ B) zugestimmt hat'

DieseEeschränkungdesUorstandsqiltnulirnlnnenverhä1tnis.
9;l s 1o

Sitzung des Vorstands

(1)FürdiesitzungdesUorstandssinddiePlitgliederVomVorsitzenden,
beiseinerUerhindelunqVEmstellvertretendenUorsitzendenrechtzeitig,
jedoch mindestens eine lloche vorher einzuladen' Der vorstand ist be-

schlußfähig,uJennmindestensdreiMitgliederan[Jesendsind.DerUor.
standentscheidetmiteinfacherMehrheitderabgegebenenqüItigen
stimmen, Bei Stimmenqleichheit entscheidet die Stimme des uorsitzenden

bzt:. des die Sitzung leitenden Uorstandsmitqlieds'

(» Über die Sitzung des Uorstands ist vBm Schriftführer ein Prstokoll

aufzunehmen. Die lJiederschrift soll 0rt und Zeit der vorstandssitzung'

die Namen der Teilnehmet, die Beschlüsse und das Abstimmungserqebnis

Y I enthalten-

§ 11

Kas s en füh runq

(1)DiezuTErreichungdesVereinszuecksnott,:endigenMittelt,:erden
insbesondere aus Beiträgen und spenden aufgebracht- Die l"iittel des

uereins dürfen nur für die satzungsmäBigen Zrr:ecke veruJendet tlerden'

(» Der. Kassenujart hat Über die !(assengEschäfte Buch zu führen und

eineJahresrechnungZuerstellen.ZahLungendürfennuraufgrundVon
Auszahlunqsanordnungen des uars Llzenden oder bei dessen uerhinderunq



,r
des stellvertretenden vorsitzenden gereistet uerden.
( 3) Die Jahresrechnung ist von zr,rei Hassenprüf ern, die jeueils auf
sechs Jahre ger,räh1t uerden, zu prüfen. Sie ist der MitgliedervEr-
sammlung zur Genehmigung vorzulegen.

§12
MitgIi ederversamml ung

(1) Die Mitqliederversammlung ist für folgende Angelegenheitepr ZU-
ständig:
1. Entgeqennahme des Jahres- und Hassenherichts, Genehmigung der
Jahresrechnung, Entlastung des Uorstands,
2. Festsetzung der Höhe des Jahresbeitr€ges, .

3. LJahl und Abberufung der Mitqlieder des Vorstands und der Hassen-
p rüfe r,
4. BeschluBfassung über linderunqen der satzung und über die Auflösung
des Vereins,
5. Beschlußfassuüg über die Berufung gegen einen AusschlußbeschluR
des Uorstands,
6. Ernennung vBn Ehrenmitqliedern.
(2) Die ordentliche Mitqliederversammlung findet jährlich mindestens
einmal statt. AuBerdern muB die Mitqliederversammlung einberufen
u:erden, ksnn das fnteresse des Vereins es erfordert oder LJenn die
Einberufung vtrn einem Fünfte1 der Mitqlieder unter Angabe des Zurecks
und der Gründe vom uorstand schriftrich verrangt uird.
(J) Jede tvlitgliederversammlung r,rird vom Uorsitzenden, hei seiner
uerhinderung vam stellvertretenden uorsitzenden, unter Einhaltung
einer Frist von zr,:ei hJochen, schrifltlich einherufen. Dabei ist die
vtrrgesehene Tagesordnung mitzuteilen.
( 4) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine trJoche vor dem Tag der
Mitqliederversammlung beim vorsitzenden schriftlich beantragen, daß
uleitere Angelegenheiten nachträg1ich aufl die Tagesordnunq gesetzt
u:erden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der
Uersammlung gestellt r,:erden, beschließt die l,litgliederversammlu1.,Q.

§t:
Beschlußfassung der Mitqriedervprsammlung

( 1) Die Mitqliedervexsammlung u.rird vom Uorsitzenden, bei seiner
verhinderung vom §tellvertretenden uorsitzenden oder ei-nem anderen
vorstandsmitglied geleitet. Bei Llahlen kann die uersammlungsleitunq

§r)

§l
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für die Dauer des bJahlgangs und der vorhergehenden Aussprache

einem trJahlausschuß übertragen uerden.
(» In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitqlied- auch Ehren-

mitglied stimmberechtigt. Beschlußfähig ist jede ordnungsgemäß

einberufene Mitgliederversammlung, uJenn mlndestens ein Viertel
der Uereinsmitglieder erschienen ist. Bei Beschlußunfähigkeit ist
der Vorsitzende vErFf lichtet, j-nnerhalb von 4 Lrloehen eine neue

Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnunq einzuberufen;

diese ist ohne Rücksicht auf die ZahL der erschienenen Vereinsmit-
glieder beschluBfählg.
(i) Sor.,reit die Satzung nichts anderes. bestimmtr Etrtsc,heidet bei

der EeschluBfassung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen;

Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Anderung der Satzung

und zur Auflösung des Vereins i=! eine Mehrheit von drei Viertel
der abgegebenen Stimmen erforderlich.
(4) Die Art der Abstimmung r,:ird grundsätzlich vom Ua.rsitzer|d:n

a1s Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muB jedoch geheim

durchgeführt uerden, Lrenn ein Fünftel der erschienenen Mitqlieder
dies beantragt.
(5) über den Verlauf der 14itqliederversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das vom Uorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Nieder-

schrift so11 lrt und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen

Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die Tagesordnung,

die BeschIüsse, die Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung

e nth aI ten.

§14
Ehrungen

An Personen, die sich im Feueruehrdienst oder auf andere [.rJeise

besondere Uerdienste um das Feueruehrhlesen exLJorben haben, kann

1. mit Urkunde

Z. die Ehrenmitgliedschaft des Vereins
verliehen uJErden.

§15
A uflös ung

Die Auflüsung des Vereins kann nur in einel zu diesem Zu:eck

einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen uerden. Bei Auf-
1ösung des Vereins, bei Entzlehung oder Verlust seiner Rechts-

fähiqkeit oder bei lJeqfall seines bisherigen Zuecks fä1It das

E.
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Uermögen des Uereins an.die Eemeinder. die es unmittelbar
ausschlieBlich für das FeueruehrüJesen zu verLJenden hat.''I

§15
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 10.März 1984 in Kraft. -

Bruckberg, den 10.März 1984

Freiuillige Feueru:ehr Bruckberg

1 Vorsitzender 2. Uorsitzender

und

r,{a,o,r, ,i#ürn,, {nr/ 2"Zt

d,/r*/urls h*ur
Kassier

Iil
Schriftführer

.., /"
1 )1,- (!-, _

ir
'l!;)

n
c4-,/ ?*aw&

-r' \
Beisitzer Beisitzer

-Lttrl, ltud , ;;'/*o',r-,,1)'1.r')
7Beisitzer B e is Ltzer

4i,,/ ,, /*, /i, //,t,r-rr-



I

Der Verein 'rtr'reiwitlige Feuerwehr Bruckberg e. V.", Sitz
Bruckbergr d.essen Satzung am 10. iüärz 1984 errichtet ist,
wurde am 21. JuIi 1984 in das Vereinsregister d.es Afttsge-
richts Ansbach, l,ß, 42Bt eingetraqen.

Ansbach, den 21. JuIi 1984
Amtssericht
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